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Wo?    Gemeindehaus Schopfloch, 
Marktplatz 3

Wann?  11. April 2025, 19:00 Uhr
Im vergangenen Jahr feierten wir unser 
50-jähriges Jubiläum der Gesamtge-
meinde Schopfloch.
Im neu geschaffenen Wappen wurde 
neben einer württembergischen Hirsch-
stange das in Oberiflingen gefundene 
Goldblattkreuz aufgenommen.
Diese besonders interessante Fundgat-
tung war bei Alamannen, Langobarden und Bajuwaren im Ge-
brauch und war ein christliches Bekenntnis der Verstorbenen und 
ihrer Angehörigen.
Frau Dr. Martina Terp-Schunter hat diese Folienkreuze systema-
tisch ausgewertet und berichtet über die aktuellen Forschungser-
gebnisse und deren kulturgeschichtlichen und gesellschaftlichen 
Hintergrund.
Eintritt frei.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen anregenden Austausch 
über die Goldblattkreuze und ihre Bedeutung für das frühe Chris-
tentum.
Thomas Staubitzer
Bürgermeister

von Dr. Martina Terp-Schunter
Goldblattkreuze 

Glaubenszeichen der Alamannen
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Neues aus dem Standesamt
Schopfloch
Geburten
17.12.2024 	Zian Catelina
Nachtrag	 Sohn der Alexandra Bîja und des Lucian Catelina
08.03.2025 	Elda Batya Eisen
			�   Tochter der Lena-Marie Eisen geb. Kugler und 

des Lukas Eisen
11.03.2025 	Noah Anthony
			�   Sohn der Isabell Katharina Anthony geb. Maier 

und des Tony Georges Kokou Anthony
20.03.2025	Jakob Braun
			�   Sohn der Kim Sarah Braun geb. Seeger und des 

Andreas Braun
20.03.2025 	Jakob und Mateo Bortas
			�   Söhne der Jennifer Bortas und des Felix Poch-

mann
Herzlichen Glückwunsch!

Unteriflingen
Sterbefälle
31.03.2025 	Ulrich Otto Tille
			   Alter: 83 Jahre

VERUNREINIGUNG DURCH HUNDEKOT

Verunreinigungen durch Hundekot führen immer wie-
der zu Beschwerden.
Bitte bedenken Sie, dass für die von der Hundehaltung aus-
gehenden Gefahren und Verunreinigungen letztlich der 
Hundehalter verantwortlich ist. Zu einer verantwortungs-
bewussten Hundehaltung gehört selbstverständlich auch, 
dass der Hund seine „Notdurft“ nur dort verrichten sollte, 
wo es andere nicht stört und wo es auch nicht gegen die zu 
schützenden Interessen der Grundstückseigentümer oder 
der Nutzungsberechtigten, wie z. B. Pächter, verstößt.
Außerdem: Hundekot an den Schuhen wird von den meisten 
Mitmenschen als Belästigung und Ärgernis empfunden. Da-
rüber hinaus stellt der Hundekot für spielende Kinder eine 
Gesundheitsgefährdung dar und kann bei Tieren über das 
Futter zu einer Übertragung von Krankheiten führen.
Seien Sie sich als Hundebesitzer bewusst, dass die Hunde 
ihre „Notdurft“ weder in privaten Gärten noch in landwirt-
schaftlich genutzten Wiesen und Äckern verrichten dürfen. 
Gerade Landwirte haben ein berechtigtes Interesse daran, 
dass ihre Grundstücke nicht durch Hundekot stark verunrei-
nigt werden. Tatsache ist, dass durch Hundekot das Ernte-
gut vom Geruch und Geschmack her und auch hygienisch so 
verunreinigt werden kann, dass Nutztiere, wie z. B. Schafe, 
Kühe, Rinder usw., dieses Futter verschmähen und liegen 
lassen. Der Hundekot wird beim Mäh- und Erntevorgang 
großflächig auf das Futter verteilt. Durch diese Verunreini-
gung können dann Krankheiten auf Tiere übertragen wer-
den, die auch zu dauerhaften Schädigungen führen können.
Nach dem Naturschutzgesetz besteht außerdem ein Betre-
tungsverbot für landwirtschaftliche Flächen während der 
Vegetationsperiode. Landwirtschaftlich genutzte Flächen 
dürfen danach in der Zeit zwischen Saat und Ernte, bei 
Grünland in der Zeit des Aufwuchses und der Mahd bzw. 
Beweidung, nicht betreten werden. Sie als Hundebesitzer 
haben dafür Sorge zu tragen, dass von Ihrem Hund keiner-
lei nachteilige Auswirkung für Mensch und Natur ausgeht. 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, das Betreten der Kulturen 
zu unterlassen und auf den Wirtschaftswegen bzw. auf den 
Feld- und Waldwegen zu bleiben.

Kommt es dennoch vor, dass Ihr Hund seine „Notdurft“ auf 
den genannten Flächen hinterlässt, so sollte es eine Selbst-
verständlichkeit sein, die Hinterlassenschaft unverzüglich zu 
beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bezüglich freilaufender Hunde bitten wir Sie: Haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass es Menschen gibt, die vor Hunden – egal 
welcher Größe – Angst haben. Signalisieren Sie durch richti-
ges Handeln, dass der Hund Ihnen gehorcht. Lassen Sie Ihren 
Hund bitte nur dann freilaufen, wenn dadurch keine ande-
ren Menschen oder Tiere belästigt oder geschädigt werden.
Durch ein verantwortungsbewusstes und rücksichtsvolles 
Mitwirken können Sie in der Öffentlichkeit zu einem positi-
ven Bild für die Hundehaltung beitragen. Für Ihr Verständnis 
und für Ihre Mitwirkung möchten wir uns bedanken.

Bitte Feldwege sauberhalten!
Durch die Felderbestellung wird das Feldwegenetzwerk auf 
unserer Gemarkung derzeit wieder stark in Anspruch ge-
nommen.
An die Landwirte ergeht deshalb die herzliche Bitte, die 
Feldwege nach Abschluss der Felderbestellung wieder zu 
reinigen.
Wir bitten um Verständnis und danken im Voraus.

Hinweise zur Grundsteuererhebung durch die  
Gemeinde
Beim Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden wird von 
der Gemeinde der Verkäufer so lange als Schuldner für die 
Zahlung der Grundsteuer herangezogen, bis seitens des zu-
ständigen Finanzamtes das Kaufobjekt auf den Käufer über-
schrieben worden ist.
Die im notariellen Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen 
zwischen Verkäufer und Käufer sind privatrechtlich und ha-
ben keine Wirkung gegenüber der Gemeinde. Für die Ge-
meinde sind die geltenden Steuergesetze maßgeblich.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an Frau Riedel, Tel.: 07443 9603-20.
Ihre Gemeindeverwaltung

Autowracks verschrotten
Hin und wieder „zieren“ Autowracks die Hinterhöfe oder gar 
die freie Landschaft! Sie tragen dort keinesfalls zur Verschö-
nerung des Orts- und Landschaftsbildes bei!
Vielleicht ist gerade die jetzige Frühjahrsreinigung dazu ge-
eignet, die frühere „Karosse“ ordnungsgemäß zu beseitigen 
bzw. beseitigen zu lassen. Ein sauberer und aufgeräumter 
Hinterhof trägt ebenso zur Ortsverschönerung bei, wie eine 
von Autowracks (und natürlich auch sonstigem Unrat) „be-
freite“ Landschaft.

Nothilfe-SMS Baden-Württemberg

Verhaltenshinweise für Gehörlose/Sprachbehinderte
Wer? 	 Menschen mit einer Sprach- oder Hörbehinderung.
Was? 	� Hilfeersuchen bei einem Notfall per SMS an eine 

Leitstelle der Polizei bzw. an eine Leitstelle des Ret-
tungsdienstes und der Feuerwehr.

Beachten Sie: 	� Die Bearbeitung für Feuerwehr und Ret-
tungsdienst erfolgt zentral durch die inte-
grierte Leitstelle Stuttgart (ILS). Hilfeersu-
chende werden von dort an die zuständige 
ILS weitergeleitet.

Wie?
1) 	� Speichern Sie sich im Voraus folgende Nummern auf 

Ihrem Mobiltelefon ein:






